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PLANZEICHENERKLÄRUNG 
gern § 2 der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts vom 30. Juli 1981. 
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Baulinie C] Flächen für die Landwirtschaft 0 Offene Bauweise 

LLLLJ Mauer FI u rstücksgrenze als Höchstgrenze z.B. ID zwingend z.B. 

als Mindest- und Höchstgrenze z.B. 

Weitere Signaturen siehe Oin 18702 und Kataslervorschrilten 

Alte Höhenlage ü. N.N. z. B, 30,17 

Textliche Festsetzungen 

I. Festsetzungen über Vorkehrungen zur Minderung von Lärmimmissionen 
am Bau gemäß§ 9 (1) 24 Baugesetzbuch: 
Für die zur Straße weisenden Gebäudefronten der Häuser Obere 
Holtener Straße ist der Einbau von Schallschutzfenstern, die 
mindestens der Schallschutzklasse 2 der Richtlinien des Ver
eins Deutscher Ingenieure (VDI 2719) entsprechen, erforderlich. 

II. Festsetzungen gemäß§ 9 (2) Baugesetzbuch: 
Innerhalb der irr, Plan gekennzeichneten 100 m breiten Zone -
- Richtfunkstrecke STEAG - darf die Gebäudehöhe (einschließ-
lich Aufbauten, Antennen usw.) 55,0 m über NN nicht überschreiten. 

Him,1eis 

a) Der Planbereich gehört zu den Gebieten, unter denen der Bergbau umgeht_ 
Die Planungsgrundsätze der Richtlinien für die Ausführung von Bauten im 
Einflußbereich des untertägigen Bergbaues sind zu beachten. Besondere 
Sicherungsmaßnahmen sind ggf. erforderlich. 

b) Für den Schutz des Baumbestandes im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
~ilt die Satzung zu~ Schutz des Baumbestandes in der Stadt Duisburg 
vom 27_ 11. 1987 in der jeweils geltenden Fassung. 

c) Die bei Bodenbew·cgungen auftretenden archäologischen Bodenfunde und 
-befunde sind gemäß Gesetz zum Schutz und zur Pflegerder Denkmäler im 
Land Nordrhein-Westfalen (Denkmalschutzgesetz - DSchG) vom 11.03.1980 
tnmittelbar dem Rheinischen Landesmuseum Bonn, l<heinisches Amt für 
Bodendenkmalpflege zu melden. 

d) Die Ersöließung des Plangebietes erfolgt.über die "Obere Holtener 
Straße", die in diesem Bereich bereits ausgebaut ist. Der Ausbau 
der östlichen Seite wurde aufgcmessen und im Plan dargestellt. 

örtliche Bauvorschriften entfallen! 

Aufhebungsvermerk 

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes sind alle nach früheren baurecht
lichen Vorschriften und städtebaulichen Plänen im Bereich dieses Bebauungs.
planes getroffenen Festsetzungen aufgehoben. 

Hierbei handelt es sich um die teilweise Aufhebung des Durchführungsplanes 
Nr. 39 für einen Bereich östlich Obere Holtener Stra3e förmlich festge
stellt am 12.05.1958. 
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1 . ÄNDERUNG DES DURCHFÜHRUNGSPLANES NR. 39 
- Harnhorn -

Der Bebauungs~lan besieht aus - diesem Blatt -
..... Hat1ptblätter11 ..... Nebe11blatt Nebe11blältet11 
einer Begründung ~em Eige11tümerver2eieJl11is 
..... Blatt läagssetlaiUe t1R~ ..... Blatt Qt1erssluilte. 
Die Zusammengehörigkeit ist auf den einzelnen 

Teilen beurkundet. 
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Gemarkung Hamborn 

Flur 109 u. 110 

für einen Bereich östlich Obere Holtener Straße 

Maßstab 1 500 
Rechtsgrundlagen: 
Baugmtzbuch ( BauGB) vom 8.12.1986 ( BGBl.1 S.2191) 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) 1. d. F. der Bekanntmachung vom 15.9.1977 (BGBI. 1 S. 1757). 
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Oarstellung des Planinhalts (Planzeichenvmrdnung) vom 30.7.1981 (BGBI. 1 S. B33). 
llauBFEIRURg fär Eias leAB Neri=Jr~eiR WestfaleR LaRi:J9silaijQfi:JA~A~ (Be~9N\'I) o8FII 26.6.1984 (EV.NW.S.419). 
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Es wird bescheinigt, daß die ßestandsangaben 
mit dem Liegenschaftskataster und der Örtlichkeit 
übereinstimmen und daß die Festlegung der 

städtebaulichen Planung geometrisch eindeutig ist. 

Duisburg, den 

Vermessungs - und Katasteramt 

Stand der Planunlerlage September 1988 
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Für die Erarbeitung des Planentwurfs. 
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Dieser Plan ist auf Grund von Bedenken und Anregungen 
in .......... . . .................. Farbe geändert worden. 
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Nr. 16 

Der Rat der Stadt hat am ... 1.~_..1Q)ff ......... nach§ 2 [ 1] Baugesetzbuch 

die Aufstellung dieses Bebauungsplan-Entwurfes beschlossen. 

Duisburg, den 21.10.1988 

(Siegel) 

Der Oberstadtdirektor 

In Vertretung 

gez. Giersch 

Beigeordneter 

Der Aufstellungsbeschluß wurde am .. ]9;!1.-.1~~L ...... gemäß§ 2 [ 1 J 
Baugesetzbuch ortsüblich bekannt gemacht. 

Duisburg, den 21.10.1988 

(Siegel) 

Der Oberstadtdirektor 

In Vertretung 

gez. Giersch 

Beigeordneter 

Der Rat der Stadt hat am ......................... nach§ 3 [1] Baugesetzbuch 

beschlossen, eine Bürgerbeteiligung nicht durchzuführen. 

Duisburg, den 

(Siegel) 

Der Oberstadtdirektor 

In Vertretung 

Beigeordneter 

Ein Beschluß des Rates der Stadt nach§ 3 [1] Baugesetzbuch 

wurde nicht gefaßt. 

Duisburg, den 21.10.1988 

(Siegel) 

Der Oberstadtdirektor 

In Vertretung 

gez. Giersch 

Beigeordneter 

Der Rat der Stadt h._at am .Q.l).0.-.1.~.füL ..... nach§ 3 [2] Baugesetzbuch diesen 

Bebauungsplan - Entwurf und seine öffentliche Auslegung beschlossen . 

Duisburg, den 21.10.1988 

(Siegel) 

Der Oberstadtdirektor 

In Vertretung 

gez. Giersch 

Beigeordneter 

Dieser Bebauungsplan-Entwurf, die Begründung und die aufzuhebenden 

Bebauungspläne [ siehe Aufhebungsvermerk] haben nach§ 3 [2],§ 2 [4] 

Baugesetzbuch auf die Dauer eines Monats in der Zeit vom ... ??:!9.-.~9 ........... . 
b. 1811 8B . hl. 01· h . d E. · ht ··11 2611'0Gh.B9 1 ts ......... , ................ ernsc 1e 1c zu Je ermanns ins1c o en 1c ausge egen. 

26.07.89 

Duisburg, den 11.04. 89 
2711. 89 

(Siegel) 

Der Oberstadtdirektor 

In Vertretung 

g~z. van Vorst 

gez. Giersch 

Beigeordneter 

Der Rat der Stadt hat am .. ?.Z..O.?.,~? ......... nach§ 10 Baugesetzbuch diesen 
18.09. 8I 

Bebauungsplan eiRsehlieBlieh der AnderuRgen in.... . ................ fitttte-

sowie die Aufhebungen der Festsetzungen,die diesem Bebauungsplan 

entgegenstehen [ siehe Aufhebungsvermerk] als Satzung beschlossen. 

Duisburg, den 11.04.89 
27.11.89 

(Siegel) 

Der Oberstadtdirektor 

ln Vertretung 

g(lz. van Verst 

gez. Giersch 

Beigeordneter 

Dieser Bebauungsplan hat mir im Anzeigeverfahren gern.§ 11 Abs. 3 

Baugesetzbuch vorgelegen. 

Mit Verfügung vom .}) ... Q.1.-.!?~9 ......... Az.: .}~;r-:.~r!-?r\.1?.~).}~J.1) .... . 
habe ich keine Rechtsverstöße geltend gemacht. 

Düsseldorf, den 31.01.1990 

(Siegel) 

Der Regierungspräsident 

Im Auftrage 

gez. Gibbisch 

übe rre:g ierungsrat 

Die Durchführung des Anzeigeverfahrens gemäß§ 11 Abs. 3 Baugesetzbuch 

beim Regierungspräsidenten Düsseldorf mit der Verfügung vom ).L9.U.~.~9 .. 
Az.: }~,.~.-:.1?.-.Q?(.l;:~!-!!.}.~J.U ...................... , daH keine Rechtsverstöße 

geltend gemacht wurden, ist am .... 10.0!tJ.S.9.0 ....... gemäß§ 12· Baugesetzbuch 

mit dem Hinweis. daß dieser Bebauungsplan als Satzung mit Begründung 

vom Tage der Veröffentlichung der Bekanntmachung ab im Zimmer 415 des 

Stadthauses an den Werktagen, montags bis freitags. in der Zeit von 

7.30 Uhr bis 16.00 Uhr.zu jedermanns Einsicht öffentlich ausliegt, orts -

·üblich bekanntgemacht worden. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 

Auf die §§ 44 Abs. 3, 4 und 215 Abs. 1 Baugesetzbuch sowie auf§ 4 Abs. 6 der 

Gemeindeordnung NW wurde bei der Bekanntmachung hingewiesen. 

Duisburg, den 20.04.1990 

(Siegel) 

Der Oberstadtdirektor 

In Vertretung 

gez. Giersch 

Beigeordneter 


